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§. i.Tcfinde und Tag Löhner haben einerley gemeine Pflichten,u
^ ^F.'furchten. § z. In solcherFurchtdi»Her,schafften lieben. h. 4. In der Liebe sie ehren. §.5. Mnen
gehoriam seyn. h. 6. Treu und Floß beweist,,. H.?. In wun¬
derliche unbillige Her,schafft stch in Gedult schicken. ö.s.Ver«
Mahnung an dieselbe ju Uduug dieser Pflichten.

De6 klugen und Rechts-ve rständigen Haus-Vatters
.. ^ ^ Fall wider die Herschafft unterweilen Injurien-Klag ^

wenig heut zu Tag obberuhrter Massen der Herk heben/ und solche angethane SchmachGmchrlich anrhen/

^ schafft erlaubet ist/ihr Gesind mit Schlagen zu rra5ii- vornemlich / wann ihr ein Verbrechen vorgeworffen
rM / v.?icrm!,nn.8rzmm.cje lervic. pcrion. üb. 2. c-ip.^. worden ; Viä. ^lev.zci/us^ubec.p. rit. 8- arc. 10 nuin

NUM.IO. so wenig kommt es ihr zu/ dasselbige an seinen Eh- l6. öc Ztr/ck. in ui! moä. 77. I^ib. I. tit. s. § 12. in f. Und so

ren mir Schimpff-und Schmah-Worten anzutasten; viel von den Pflichten der Herzschafften und Haus-Vätter

dann gleichwie im vorigen Fall dem Gesind zulängliche gegen ihr Gesind.

Rechts-Mittel verstattet sind: Also kan es auch in diesem

Das XII. Capitel. ^ R
Bon denen PflMen des Gesindes und der Tag-Löhner /die

sie der Her,schafft schuldig sind.
Herzschafft unverantwortlicher Weife um den Segen/

den GOtt um eines frommen Gesindes willen desto reichli¬

cher über ein gantzes HauS ausgeust/ wovon das Exempel

des frommen Josephs / um dessen Willen GOtt seines

Herzn des Potiphars Haus segnete / und zu allem/ms

er that/Glück gab / bey allem Gesind merckwürdig seyn

solte / (7-en. Z9.;. Ferner soll die Gottesfurcht soviel bey

ihnen gelten und vermögen / daß sie sich von ihren Hcn

schafften zu allem Guten willig leiten lassen/ und sich nicht

darüber beschweren / wann sie von denenselben zum Ge<

bet/zur Kirchen/zum Lsreckismo und Rinder--L.ehr

angehalten / und daraus unterrichtet werden; viel weni¬

ger sich ihnen halsstarrig widersetzen / oder ihren Dienst

deßwegen gar meiden ; da sie über solche Sorgfalt sich

vielmehr freuen / und dieselbe mit ihrem treuen Dienst an

ihnen erkennen solten. Wiederum soll sie die Gottesfurcht
von allen denen Sünden und Lastern abhalten / die bey

gottlosen Gesinde im Schwange gehen/als da sind mcw-

fercige Geweinschafft/ heimliche susammmknnffi

ten hinter Hecken und Stauden / in N)lrths-<Hau<

fern / aufZUrchwe'shen und andern verdäcbcis-n

Tanyen / und Nacht--Ges?r5che unter Knechten u >ch

Mägden / welche gemeiniglich in Hurerey ausschlagen/

Dieberey/ Fluchen / Schwören / Hader/ Zanck/ grobe

unflätige Zotren und Possen / Faulheit / Wäscherey / Lü¬

gen/ und womic sonst gesündiget / und sonderlich die Ju¬

gend im Hause geärgert werden kan.

§. z Aus der Gottesfurcht fleußt die L.iebe sammt

allen andern übrigen Pflichten / die wiederum aus der

be fliesten / und alle ihren Namen von der Liebe haben müs- ^

sen. Also muß ihre iLkre / Gehorsam / ihre Treu u»S

Fleiß / so sie in ihrem Dienst rechtschaffen leisten wollen/

eine ungezwungene liebreiche Ehre / liebreicher Gehorsam

und so fort/heissen. Hieraus wird zu gleich offenbar / daß

sie ihren Herzschafften nicht allein als andere ihre Nächsten

insgemein / die entweder geringer als sie selbst / oder ihnen »

doch gleich sind / sondern mit geziemendem kehcN lieben

sollen/wie sie dann auch Haus-Vatter und Haus-Mütter

heissen.

§. 4. Aus der Liebe fliestet die Ehre gegen die Hew

schafften. Das Gesinde hat nicht Macht mit seinen Herz¬

schafften also umzugehen / ob waren sie bloß unter einan¬

der gleich / sondern soll kelpeQ gegen sie tragen. Der

Grund beruhet aufdem Göttlichen Bilde / der Herz«

schafft und Macht/so GOtt den Herzsthaffren mit¬

getheilet hat /welches alle Dienst-Botten in ihrer Seele»

hoch halten / und ihrem Gemüte diese Betrachtung wsl

eindrucken sollen/daß GOtt daher in denen Henscwffi

ten selbst geehret sey« wolle : So / daß alle Ehr oder

Verachtung / die ein Gesind seiner Herzschafft anthut/

^ Chgedachte A nsangs die Pflichten des Ge¬
sindes und der Tag-Lohner zu theilen / und

unter zwo kukricen in zweyen besonderen

13 Capiteln abzuhandeln: Nachdem mir die

Mater ie dieses Buchs/ als gar reich/ wider

mein Vermuthen unter der Hand wüchse/

und ich dabey in der Abhandlung fände / daß das Gesinde

und die Tage-Löhner insgesamt/ nicht änderst als gedingte

Arbeiter/und in keinem andern Unterschiede zu betrachten

seyen/ als daß jenes aufeine bestimmte Keie/ und meh-

rentheils ein ganyes Jahr/diese aber nur anfgewif-

se Tage gedingt wurden : So wollen wir beeder Pflich¬

ten in diesem Capitel insgesammt zugleich vorstellen. Weil

wir aber in diesem ersten Theil von der Haushaltung

insgemein handeln / so stellen wir denen Ehehalten nur

solchegemeine Pflichten vor / dazu sie sich insgesammt/ sie

mögen nach Anzeig des andern §. vorhergehenden Capi¬
tels andern vorgesetzt/ oder denen untergeben seyn / ver¬

hafteter achten sollen. Was aber ihre besondere Pflichten

betrifft / so wollen wir iene/ nemlich die Schaffer/ Haus-

Voigte/Me'ser/Meyerinnen und ander Ober - Gesin¬

de / weil sie seltener in einer bürgerlichen ?rivzc - mchren-

theils aber in einer Adelichen und Herren-Standes

Haus-und Hofi)altung zu finden / in das erste Such
des andern Theils ; diese aber in die andere Abhande,

lung dieses ersten Theils verwiesen haben ; da ihnen/

was sie bev dem Acker-Sau/ der Vieh-Zucbe und der¬

gleichen insonderheit in acht zu nehmen schuldig sind / ge¬

zeigt werden soll.

§.2. Die Haupts Pflicht / oder eigentlicher derGrund/ worauf aller Dienst/ den Dienst-Botten ihrer
Herzschafft fchuldiq sind/ ruhet/ ist die wahre Gott«s-
furcht. Diese ist ihnen so nöthig/ daß sie gewiß versichert

seyn mögen / daß sie ihrer Herzschafft ohne dieselbe niemalrecht und beständig treu dienen können: Weil sie die Faul¬
heit und der Eigennutz / der ihnen / wie allen Menschen lei¬
der gar zu natürlich ist/ offt zur Untreu und Nachläßigkeit
bringen wird/wo sie sich die Gegenwart des alisehenden
GOttes / alsihresOberstenHau»'HEr:n> der sie

zugleich in ihrem Dienst zu seinem Dienst beruften hat/

nicht überall vor Augen stellen ; weil auch an der Gottes,furcht des Gesindes ein groß Theil des Segens in der
Haushaltung hängt / so bringet ein ruchlos Gesinde seine

GOtt selbst nicht änderst/als wann sie Ihm geswedcii

wäre/ aufnimmt. Aus solchem Grunde folget weiter/ daß
nicht ß
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nicht nur dasjenige Gesinde/ so bey Adelichen vorneh¬
men und reichen Her,schafften dienet/solche seine Her¬
schafften deßwegen ehren muffe / weils ihr Stand ohne
dem so mitbringt: sondern daß auch Knechte oder Mägde/
diebeygeringenund schlechten / auch wol gar bösen Leu¬
ten dienen/ auch ihre Handwercks-Meister/ Bauren und
Tage-Löhner / bey denen sie dienen / eben so wol/ als
eims grossen Herm Siener seinen Herm / ehren soll

len: Denn obwol ihre Person an sich der Ehre nicht wür¬digwäre/ so ists doch die Herzschafft und der Göttliche
in der Person werth / so ihnen GOtt über ihr

Gesind verliehen. Ist eine Sache / die von dem Gesind/
so bey einer Herzschafft / die ihm entweder gleich / oder et¬
wasgeringer ist/ dienet / wol zu mercken ist. Doch soll
dieses Standes--Gebührgemäß verstanden werden;
dann so ein Knecht seinem Bauren mit der Ehr-Bezeu¬
gung und keverenx begegnen würde / womit er seinem
Fürsten oder Edelman begegnet/ würde es vielmehr heis-
sen/ daß er seiner gespottet/ als ihn geehret hatte. Es
sollaber diese Ehre in einer Hochachtung bestehen / so
die Dienst-Botten in ihrem Gemüte gegen die Herz¬
schafft tragen/ aus welcher nachmals eine «Ehrerbietung
in Worten und Geberden sich äusseren soll/ auch sich von
selbsten freywilliq äussert: Also / daß sie ihre Herzschafften
weder in ihrer Gegenwart beschimpffen / noch abwesend
bey andern an ihrer Ehre verletzen/verkleinern/ sie austra¬
gen/ Hinterrucks übel von ihnen reden/oder es auch / da
sie es wehren könten / geschehen lassen/ daß es andere thun.

§. s. Aus der Liebe und Ehre kommt der Gehöre
säm / welchen sie daher nicht aus blossem Zwang/ son¬
dern aus einer VvilliIkeitmit gutem Willen leisten/
doch dabey wissen müssen / weil sie GOTT selbst in ihrer
Herzschafft gehorsam seyn sollen / daß der Gehorsam sich
weirer nicht als auf die Dinge / die dem Gehorsam / den sie

GOtt schuldig sind / zum wenigsten nicht entgegen sind/
erstrecken solle. Wo nun Herzschafften ihre Dienst-Bot-
ten zu falscher keliZion. zu Diebstahl/Unzucht/ Betrug
und andern Lastern verfuhren wollen / da soll ihnen GOt-
tes Gnade weit lieber als ihrer Henschaffe Gunstseyn/ als welche sie in solchem unbeftigten Gehorsam zu
Abgöttern machen würden. Ausser diesem Falle sollen sie
ohne Widerrede/Murren und Widerbellen fertig und
willig seyn alles zuthun / was ihnen anvertrauet / und
wie es ihnen befohlen wird / nicht aber erst lange äiipun-
ren / ob sie es auch thun solten / oder aber auch es nach ih¬
rem Kopf änderst thun / als es ihnen befohlen worden.
Wo sie aber gleichwol! meineten/ daß eine Sache zu der
Herzschafft Nutzen besser angestellet werden könte / so mö¬
gen sie zwar ihre Vorschläge bescheidentlich thun / und
die Ursachen ihrer Meinung wol vorstellen / doch aber/
wo die Herzschafft bey ihrer Meinung und Befehl gleich¬
wol bliebe/ so ligt ihnen der einfältige Gehorsam bloß
hin ob / daß sie schweigen / und nicht sie / sondern die Herz¬
schafft das letzte Wort behalte.

§. 6. Die Furcht gegen GOtt/und die Liebe zur Herz-
schafftzusammen / soll ferner Treu und Fleiß bey dem
Gesinde wircken/ welcher sich über die gantze Haushaltung
und die geringste Dinge darum erstrecken soll. Solcher
Pflicht nach sind Dienst-Bottenschuldig/ daß sie nicht al¬
lein/was die Herzschafst befiehlst/ willig und treu verrich¬
ten/sondern auch wo sie selbst ein und anders sehen / wor-
innen sie der Herzschafft einen angenehmen Gefallen erwei¬
sen/ undihren Schaden verhindern können / so soll sie ih¬
re Treu dazu treulich verbinden. Hiernachst sollen sie auch
mit der Hand treu seyn / und nichts weder auf grobe oder
subcile Weise / es sey Geld oder Geldes-werth entwen¬
den/oder im Kauften oder Verkauften Betrug brauchen/
oder etwas/ so gering es auch seyn solte / zurück halten/ son-
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«4 Des klugen und RechtS verfiSndiqen HauS Vatterß
dem gewiß glauben / daß der Heller/ den sie threr Her:- einfinden/auch was sie an einemTage thun könten/ daraus
schaffe zurück halten / oder entwenden / ein <ch«e- nicht zwey machen / und insgesamt sich solchergestalt ver-

rerer Siebstahl st ^e / als wo sie einem Fremden halren/ wie sie sichs mit gutem Gewissen vor GOtt und

doppelt und mehrmal so viel stehlen: So gar/daß/wo ihrer Herzschafft zu verantworten genauen. Insgesamt
sie auch von ihrer Herschafft Gütern ohne deren Wissen aber soll alles Gesinde verschwiegen seyn / was im Hause
und Willen Allmosen geben werden / solches eher eine geschiehet nicht gefährlich ausplaudern/und kein Gewäsch«
Sünde als ein gutes Werck seyn würde. Dieses verstehet Werck und Hader unter der Nachbarschafftanstellen/
sich eben wol und namentlich von VittuMn , oder weilsolches ebenfalls wider ihre Treu streiket / und man-

cher Weise zustoßen dörffen ; wie man aus der Erfahrung Herzschaffr zu gegen lst / und daraufacbr gibt/son-
weiß/ daß manche Dienj^-Botten offt Abtrager haben/ dern auch bey ihrem Abwescn nacv allem Vermö,
die des Morgens früh / ehe Herren und Frauen dazu kom- gen abstatten sollen ; die Herzschafft sehe oder sehe es
men/ oder wann sie nickt zu Hause sind / sie besuchen und nicht / und überall gedencken / daß GOTT der oberste
abholen/was sie des vorigen Tages an Speise und Tranck HErz unv Haus-Vaecer sie sehe / und als ein Racher
übergelassen haben : Oder sie geben ihnen Bier / Brod/ aller Untreue aus sie niercke.
Fleisch / Sckmaltz / einen Hafen voll Milch und derglei- §. 7. Wo aber Dienst Botten an wunderliche seltza,
chen / und belügen darüber das Vieh/ daß es so wenig me und dabey unbillige Herzschassten gerarben waren / de«
Milch gegeben / verzaubert / oder aus anderen Ursachen nen sis nicht allein nichts rechts machen konten/ sondern
versiegen sey. Hingegen sollen sie mit demjenigen / was noch wol gar mit Schelten/ Schlagen und andern un-
ihrer Herzschafft ist / sparsam / treu und sorgfaltig umge- rechtmasstgen Gewalt von ihnen ri-zQret würden / so sol-
hen / nicht liederlich verderben / verwahrlosenoder ^u len ihre erste Gedancken dabey nicht so fort seyn/ wiche/
Schanden gehen lassen / was sie durch ihre Sorgfalt hat- ehe die bedingte Zeir aus ist / aus dem Dienste lausten/
ten erhalten können / welches alles vor GOtt ein schwerer oder sich mit Gewalt des Gewalrs erwehren / und wieder,
Diebstahl ist / den sie wieder zu erstatten angehalten wer- um Hand anlegen wollen: Sondern so lange sie bey ihnen
den können / wo es ihnen die Herzschafft nicht selbst aus sind/ihnen nichts destoweniger treu und fleisslg zu seyn / sich
einer Gürigkett schencket und nachlasset. Nicht weniger in Christlicher Gedulc schuldig achten / dabey geden-
erfordert diese Pflicht denjenigen Fleiß / Sorgfalt und ckend / daß etwan dieses ein Stück ihres ihnen von GOtt
Wachrsamkeir / nach deren sie also arbeiten sollen / daß sie in diesem Leben zugemaßenen Creutzes seyn mögte/ damit
ihre Kost und Lohn redttch verdienen / und mit gutem sie derselbe zu ihrem Besten so lange üben wolle / biß sie
Gewissen obne Sünde einnehmen können. Sie sollen al- anderwartlich hinkommen / und solcher Massen davon ftey
les und jedes in guter Ordnung behutsam verrichten / zum werden mögtemAngesehen / daß es manchem Gesinde für
Exempel: Feuer-Zeug undSunoer fertig halten / auf seingantzes Leben genutzt/ wan»ks unter einer harten un-
d>e Thüren des Nacdrs /und unter o. r Mahlzeit billigen Herzschafft seinen eigenen Sinn und Willen recht-
fieißiq acht geben / und diestlbe zu rechter Seit zu, schaffen zu brechen gelern er hat. Doch wolten wir hiemit
sperren - Mit Feuer onv Sucht bebutsam umaehcn einem frommen dißfalls geplagten Gesinde nicht verbie-
und dasselbe des Nachts wol verwahren / jönderlich aber ten / daß es auf eine ziemliche Art von seiner seltzamen und
in den Stallen und anderer Orten / wo dißfalls Aufsicht unbilligen Herzschafft los zu kommen nicht trachten folte/
vonnöthen / das Licht an kein gefährliches Ort setzen oder sondern ihm solches nach der Apostolischen Regel 1. Cor.7.
legen / weil es leicht geschehen kan / und die betrübte Ersah- 21. so es gar zu grob und unerträglich werden wolte / viel,
rung / es ostt geschehen zu seyn / wahr gemacht / daß das mehr rathen / dabey wir aber gleichwol diese Erinnerung
faule/ unachtsame/crunckene und müde Gesinde das Licht an alle Dienst-Borten insgemein thun: Weil Christlichean dergleichen Orte gestellet / und darüber eingeschlaffen/ Dienst-Botren einer Herzschafft/ die von Natur oder aus
daß ein Feuer angegangen / worüber dem Haus-Vatter einer bösen angenommenen Gewohnbeit unbillig und hart
julamt seinen Nachbarn Haab und Gut in d:e Aschen ge- geqensieist/ besagter Massen mit Gedult zu begegnen schul-
fallen : Deßwegen auch insonderheit die Knechte oes Ta- dig sind; daß sie denn vielmehr dergleichen Herschafften
back Schmauchens m den Ställen / Städeln und an- in Gedulc zu ertragen / sich verpflichtet erkennen sollen/
dern dergleichen Orten / wo aus einem Funcken ein groß welche an sich gütig sind / aber doch zuweilen / weil sie auch
Feuer werden kan/durchaus muffig gehen sollen: Sie sol- Menschen sind / durch den Gewalr ihrer ^KeNen über«
len sich sauber und rein halten / insonderheit die Magde / wunden/ sich zu Zorn und Hartigkeit dann und wann über¬
wann sie mit der Speist/ Milch / Butter/ Aäsc und eilen lassen ; sich dabey vernünfftiglich selbst zu Gemme

gen / werffen / von Tischen / Bäncken und Kriegen zu ren / wider ihren Willen rege machen / und in einige Un¬
Krüppeln fallen lassen / ibnen auch keine höhnische Spitz- maß bringen könne; so ihnen deßwegen viel lieber nach der

jlch bey ihrer Arbeit keines Betrugs und Hinterlist ge- mit einer Erinnerung an dieselbe iin vorhergehenden Ca-
brauchen: Das Geschirz und den Werck-Zeug/ so ibnen pitel beschlossen / also wollen wir auch diese Pflichten / mit

von der Herzschafftzm Arbeit geliefert und eingehändiget der getreuen Vermahnung an Christliche Dienst-
wird / nicht muthwillig verbrechen/ verderben / oder sonst Botten geschlossen haben : Daß sie denenselben so viel
uachlassiaverwahrlosen: Sich bey rechter Zeit zur Arbeit getreuer und angelegentlicher nachleben sollen / so viel

gna,
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gnadenreichere Vergeltung sie von GOtt ihrem ober¬
sten Haus^Herm wünschen/und vor desselben allem treu¬
losen Gesinde gedroherer Rache und Straffe / billig er¬
schrecken mögen. Sie follen sich erinneren/ daß sie gleich¬
wol heut zu Tage in einem weit glückseligerenStande
dienen /als vor diesem/da das Gesinde unter der L.eib«
«lgenschaffcstunde/undnie von seiner Hmschafft los
kommen konte/wo es nicht aus deren sonderbarenGütig-
keit los gelassen wurde; von dessen betrübten Elende/ weil
oben im 6. §. des vorhergehenden Capitels davon gehan¬
delt worden / wir hie nichts weiters reden. Nachdem aber
Dienst -Botten jetzt freye L.euce sind / die aufs wenigste
aufgewisse Ziele und Zeiten aus dem Dienst gehen kön¬
nen / und deren Zustand auch im übrigen mit jenen keine
Vergleichungzulasset; so sollen sie solche Göttliche Gut¬
that so viel freudiger , and zu ihrem Dienst getreuer ma¬
chen. Wobey auch insonderheit diese Betrachtung ihnen
noch einen krafftigern Trieb geben soll/ daß ihr Zustand
nicht allein an sich selbst GOtt gefällig / sonder»»
auch in gewisser Masse glückseliger oder doch sich¬
erer als der Hertschaffcselbst ist / anerwogen : daß
ihre Herzschafft für ihr Haus sorgen /und dem Gesinde fei¬
nen Lohn und Kost verschaffen / und neben solcher Sor¬
gen-Last ihre schwere Rechenschaft! und Verantwortung
vorGOtthat: Dahingegen das Gesinde /wann esseine
Arbeit seinem Beruffgemaß getreu verrichtet / sich ohne
weitere Sorge undVeranewortungruhig schlaffen
leget/ und nach Anzeig des ersten Capitels dieses
Suchs/ über diß noch für alle seine / auch die ver-
zchelichste Arbeiten / die es im Stalle und in der
Suchen in seinem Seruffnach GOetes Befehl gei
treues Heryens verrichtet/vondemselben eine weit
reichere Vergeltung / als ihm einige weltliche Herv
schaffe zu geben vermSgte/?u gentessen hoffet.

ReM-Anmerckuilgen.
Cap.Xll. §. i.

^?lßunterdem Gesind und Tag-Löhnern in so weit

l. Is. 28. l. 17. §. ). ff. eocl. sää. lVIenock. I^ib. 2. äesr-
birr. juä. gu-ell^. ccnr. z. cs5 26z. n. s. Is. öc 17. l-uci. (iil-
lizul^ in Lommem.äe injur. äc 2. n. 10. öc icqH,
lisrppr. sä §. 9. ). äe injur. n, 8. öc^-click. P. f. con^I.
6s. n. 4.

^kein wesentlicher Unterschied seye / hat der ^urkor
hier recht und wol angemerckt / und stimmet son¬

derliche demselben überein das Fürstliche Würtenber-
gischeLand-Recht.p. 1. rir. 75. §. wann der Schuldner.
^ää.öelöl<j.in Ikes-pr. voc. Tag-und Lied-Löhner.

§. 4.
Ehrerbietigkeit/ welche das Gesind seiner Herz-

^ schafft schuldig / erstreckt sich unter andern/ den ge¬
meinen Rechren nach/ soweit/ daß dasselbige nicht leicht
solche Hmschafft peinlich anklagen / V. özrrol. in l. p -n.
c.quiZccuL non poss. oder auch in bürgerlichen Sachen
eine Kmeule Klag / dadurch der ehrliche Name verletzet
wird / wider dieselbe erheben / oder endlich etwas solches/
was der schuldigen Ehrerbietigkeit auf einige Weisst zuwi¬
der seyn mag/ thun oder vornehmen kan. Viä.
kon->coss,äcfämu>.qv. 40 woraus demnach fernerweitig
dieses zu folgern / daß diejenige Beschimpffung / welche
von dem Gesind der Hmschafft geschiehet / deßwegen für
viel grösser auszurechnen/als wann chr selbige von ftemden
Leuren angethan worden / weil dadurch die Keveren?
und Ehr / welche das Gesind der Hmschafft vor Frem¬
den zu erweisen schuldig ist / aufs ärgste verletzet wird / aller¬
massen auch sonsten eine Beschimpffung nach Beschaffen¬
heit der Person für grösser oder geringer gehalten / und sol¬
chem nach unterweilen die Straff entweder vermehret/
oder vermindert wird / als zusehends. lalt. ä« uijm.

§. 5. Doch darben wissen müssen.
N? Eil kein Mensch dasjenige zu thun verbunden ist / was
^^wider die Namr oder die guten Sitten lauftet /
l. i8s. ff. cle k.. /. allermassen dasselbige für ohnmöglich zu
halten / perl.ls. ff. äe Lonäit. Intiir. Als ist auch das
Gesinde nicht gehalten / den Vefchi seiner Hmschafft in s»
weit zu respeäliren / daß es sich dadurch zu was solches/ was
wider die guten Sitten ist und sein Gewissen beschweren
kan / verleiten lassen solle / massen GOtt dem HErm mehr
als den Menschen zu gehorchen ist. v .l. 8. ff. cle Lonäic. in-
liir. ^ää. Lonscols. äs famul. in pro«m.

äc! eunä. §. Sie aber gleichwol meinten lc.
K^Ey diesen Worten ist diese Frage zu erörtern : Ob^em Rnecht oder Sienst - ZSot / welchem eei
was zu verrichten von seinem Herm anbefohlen
worden / diesen Befehl / im Lall er solches seinem
Herzn nuylich zu seyn erachtet/ überschreittenkön¬
ne ? Wiewol nun dieser Rechts - Satz richtig ist / daß
man den Befehl / mit welchem man beladen worden / nicht
überschreiten solle / wie zu sehen ex I. s. pr. ff. m^nä.
iunN. §. 8. lnit. eocl. allermassen derjenige / welcher den
Befehl überschreitet / vielmehr erwas anders / als dasje¬
nige/ was ihm anbefohlen worden/zu thun scheinet / ä.l.
f. pr. so gar / daß etliche darfür halten / ob könte nicht ein¬
mal zum Nutzen der Herzschafft der Befehl überschritten
werden / welches mit dem Beyspiel zu erweisen / so bey
dem ^.(-clliozufinden.l-ilz.t. c. IZ. /^ää I-i. Livc.
I.ik. 2. cle). L. öc?. c. l6. n. 21. So ist dock) die wi¬
drige Meinung denen Rechten und der Billichkeit in alle
Wege viel co>^örmer / wiezu sehen ex l. ?. ff. mznclsr.
jmmassen es einem jeden / eines andern Sache zu verbes¬
sern erlaubt / hiernachst auch nicht zu mutbmassen ist/
daß wider den Befehl der Hmschafft dißfalls sollte gehan¬
delt seyn/wann der gegebene Befehl aufeme andereWeiß/
jedoch zu des Hmn Nutzen / ausgerichtet wird; gestalten
man nicht so wol auf die Wort / als vielmehr auf die
Meinung und Intention der Hmschafft hier zu sehen hat.
V. Lackov. zcl l'reurl. I). 27. cli. 6. lit. f. öc Uzntics äs
tacir. üc zmbiz convenr. Üb. 7. rir. 15. n. 2s. Zrg. §. 8- in
f. lnll. mznäzc. 5ac. I. lzz. ff. äe s. Gleichwie aber der
Ausgang einer jeden Handlung nicht allzeit glücklich ist;
Also thut ein solcher Knecht oder Dienst-Bot am Besten/
wann er der chme vorgeschriebenen Art in allen Stücken
sich gemäß bezeuget / allermassen er solchenfalls keine Ver¬
antwortung auf sich ladet / v. l. 46. ff. mznäic. da er son-
sten im Gegentheil / wann er solche Vorschrift^ überschrei¬
tet/ dasselhige für sich zu verantworten hat/und so er zum
Beyspiel/einegrössere Summ/als ihm anbefohlen wor¬
den/ ausgegeben / fothane Übermaß / wann er sie selber
vorgeschossen / entweder nicht mebr fordern kan; oder / so
er selige von denen hmschafftlichen Geldern ausgezahlt/
von dem Seinigen ersetzen muß / cl. /, 8. s m-mä. junk.
I.ff coä. Ein andere Beschaffenheit hatte es / wann
dem Dienst-Boten kein gemessener Befehl gegeben/son¬
dern die Verrichtung desselben Geschicklichkeitanver,
trauet worden wäre/gestalten er in solchem Fall entschul¬
diget ist/ wann er dasjenige / was fein Gewissen mit sicb
bringet / nach aller Möglichkeit verrichtet hat/ v .I .zs .öcl.
46. ff.msttäac.

Lz t.6.0b
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